
(3) Sie sind nicht verheiratet mit Kind 
 
Das geschieht, wenn Sie nichts tun! 
 
Ihr Kind oder Ihre Kinder erben als Erbe 1.Ordnung vor allen anderen Verwandten Ihren 
gesamten Nachlass. 
 
Risiken: 
 
Bei Minderjährigen Kinder wird das Familiengericht einen Vormund unter den Verwandten des 
Kindes suchen (anderer Elternteil), der mit Sorgerecht und –pflicht meist auch die Verfügung 
über das gesamte Vermögen der Kinder, also auch der Erbschaft übernimmt. 
 
Empfehlung: 
 
Zur Vermeidung eines vom Familiengericht eingesetzten Vormunds können Sie für 
minderjährige Kinder selbst einen Vormund (einfache Willensäußerung, handschriftlich, Datum, 
Unterschrift) oder einen Testamentsvollstrecker benennen.  
Durch testamentarische Verfügung können Sie den Nachlass unter den Kindern aufteilen. 
 
 


